
  

 
 

 

 

 

 

1. ...für alle Steuerzahler 

Private Lebensführung 

Familiengenossenschaften bergen  

steuerliche Risiken 

 

In den letzten Jahren entstehen immer mehr Genossen-
schaften, deren Mitglieder (fast) ausschließlich Familienan-
gehörige sind. Auffällig ist, dass sie regelmäßig Aufwendun-
gen tätigen, die der privaten Lebensführung ihrer Mitglieder 
zumindest zugutekommen. Die Investitionen reichen von 
Fahrzeugen und Wochenendausflügen über Urlaubsreisen 
und Restaurantbesuche bis hin zu Haustieren, Sportbooten 
oder Bauprojekten wie Garagen, Saunen und Swimming-
pools. Die Beteiligten argumentieren, diese Aufwendungen 
seien als Betriebsausgaben abzugsfähig, da sie der Förde-
rung der Mitglieder dienen. Folglich sei auch die Vorsteuer 
in voller Höhe abzugsfähig. Das Bayerische Landesamt für 
Steuern hat sich zur steuerrechtlichen Behandlung von Fa-
miliengenossenschaften geäußert:  

Auch bei Genossenschaften gelten hinsichtlich der Körper-
schaftsteuer die Grundsätze zur verdeckten Gewinnaus-

schüttung (vGA). Danach sind Aufwendungen für die private 
Lebensführung der Mitglieder als vGA einzustufen. Die För-
derung der Mitglieder muss „durch gemeinschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb“ erfolgen. Reine  
- selbst satzungsgemäße - Vermögenszuwendungen, die die 
Genossenschaft schwächen oder Mitgliedern private Vor-
teile verschaffen, erfüllen diesen Tatbestand nicht. Ordent-
liche und gewissenhafte Geschäftsführer würden solche 
Leistungen nicht gewähren. 

Leistungen, die ausschließlich der privaten Lebensführung 
dienen, fallen in den unternehmensfremden Bereich und 
sind nicht vorsteuerabzugsfähig. Maßgeblich ist nicht die 
Satzung der Genossenschaft, sondern die Frage, ob die Leis-
tung für eine unternehmerische Tätigkeit bezogen wird. 
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Wichtige Steuertermine Mai 2026 

 

11.05 Umsatzsteuer 
Lohnsteuer 
Solidaritätszuschlag 
Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. 

15.05. Grundsteuer 
Gewerbesteuer 

Zahlungsschonfrist: bis zum 15.05. bzw. 18.05.2026. Diese 
Schonfrist gilt nicht bei Bar- und Scheckzahlungen. Achtung: 
Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst drei Tage nach Ein-
gang des Schecks als geleistet! 

 



  

 

 

 

 

 

 

Veräußerungsgeschäft  

Luxuswohnmobil kann Gegenstand des  

täglichen Gebrauchs sein 

 

Wertsteigerungen aus dem Verkauf von Wirtschaftsgütern 
des Privatvermögens sind als privater Veräußerungsgewinn 
zu versteuern, wenn zwischen Kauf und Verkauf nicht mehr 
als ein Jahr liegt (bei Grundstücken beträgt die Frist zehn 
Jahre). Ausgenommen von dieser Besteuerung sind Gegen-
stände des täglichen Gebrauchs, so dass zum Beispiel der 
(gewinnbringende) Verkauf eines privaten Pkw auch inner-
halb der Jahresfrist keinen steuerpflichtigen Spekulations-
gewinn auslöst. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass auch der 
Gewinn bzw. Verlust aus dem Verkauf teurer Wirtschafts-
güter des Alltagsgebrauchs nicht als privates Veräußerungs-
geschäft zu besteuern ist. Geklagt hatten Eheleute, die ein 
Wohnmobil für ca. 323.000 € gekauft hatten. Sie vermiete-
ten es tageweise an eine GmbH, deren Gesellschafterin die 
Ehefrau war. In der übrigen Zeit stand das Wohnmobil den 
Klägern privat zur Verfügung. Die Mieteinnahmen ordnete 
das Finanzamt den sonstigen Einkünften zu. Die Abschrei-
bung des Wohnmobils führte zu Verlusten, die mit künftigen 
Vermietungsgewinnen verrechnet werden konnten. Bereits 
weniger als ein Jahr nach der Anschaffung verkauften die 
Kläger das Wohnmobil mit Verlust. Gleichwohl errechnete 
das Finanzamt einen Gewinn aus einem privaten Veräuße-
rungsgeschäft, da es die Abschreibungen wieder hinzurech-
nete. 

Der BFH hat das teure Wohnmobil jedoch als Gegenstand 
des täglichen Gebrauchs eingestuft, so dass kein Gewinn zu 

versteuern war. Gegenstände des täglichen Gebrauchs sind 
Wirtschaftsgüter, die bei objektiver Betrachtung vorrangig 
zur Nutzung angeschafft sind und dem Wertverzehr unter-
liegen oder kein Wertsteigerungspotential aufweisen. Eine 
tägliche Nutzung ist nicht erforderlich. Auch Wirtschaftsgü-
ter, die nach dem Empfinden eines durchschnittlichen Be-
trachters als hochpreisig einzustufen sind (Luxusgüter), kön-
nen unter diesen Begriff fallen. Zudem fand der BFH im Ge-
setz und in der Begründung des Gesetzgebers keine gewich-
tigen Anhaltspunkte dafür, dass ein Gegenstand des tägli-
chen Gebrauchs eine ausschließliche Selbstnutzung des 
Wirtschaftsguts voraussetzt. Deshalb hielt der BFH es für 
unerheblich, dass die Eheleute das Wohnmobil auch als Ein-
kunftsquelle (zur Vermietung) eingesetzt hatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ...für Unternehmer 

Kettenübertragung 

So funktioniert die Geschäftsveräußerung im 

Ganzen 

 

Die umsatzsteuerliche Behandlung von Unternehmens-
übertragungen ist von erheblicher Bedeutung. Vor allem 
stellt sich bei mehrstufigen Übertragungen - Durchgangser-

werben - die Frage: Liegt eine nichtsteuerbare Geschäfts-
veräußerung im Ganzen vor oder eine steuerbare Liefe-
rung? 

Der Bundesfinanzhof hat 2024 entschieden, dass für eine 
Geschäftsveräußerung im Ganzen im Fall eines Durch-
gangserwerbs der Zwischenerwerber nicht Unternehmer 
sein muss. Maßgeblich ist, dass die Übertragung an einen 
Unternehmer für dessen Unternehmen erfolgt. Entschei-
dend ist also, dass der Letzterwerber - und nicht der Zwi-
schenerwerber - Unternehmer ist. Das Bundesfinanzminis-
terium hat diese Rechtsprechung in den Umsatzsteuer-An-
wendungserlass übernommen. 

 

 

Die neue Verwaltungsauffassung bringt spürbare Erleichte-
rungen. Mehrstufige Übertragungsketten können insge-
samt als nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen 
zu beurteilen sein. Zugleich gewinnt die Vertragsgestaltung 
an Bedeutung: Insbesondere sollte die Weiterübertragungs-
verpflichtung klar dokumentiert sein. Betroffen sind zum 
Beispiel Infrastrukturprojekte, langfristige Konzessionsmo-
delle und Immobilientransaktionen mit Vermietungsunter-
nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Ein Durchgangserwerb liegt vor, wenn die 

Weiterübertragung von Anfang an vertraglich festge-

legt ist und durch den Zwischenerwerber keine eigen-

ständige Nutzung oder wesentliche Umgestaltung, 

sondern lediglich die organisatorische Weiterleitung 

erfolgt. Eine eigenständige Nutzung oder freie Ent-

scheidung über den Weiterverkauf spricht gegen ei-

nen Durchgangserwerb. 



  

 

 

 

 

 

 

3. ...für GmbH-Gesellschafter 

Verzinsung 

Wenn eine Pensionszusage auf einer  

Entgeltumwandlung beruht 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat die steuerliche Anerken-
nung von Pensionszusagen auf den Prüfstand gestellt, die 
zugunsten zweier bei einer GmbH angestellter Gesellschaf-
ter bestanden. Fraglich war, ob ein vereinbarter Zinssatz 
von 6 % bei durch Entgeltumwandlung finanzierten Versor-
gungszusagen als verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) 
qualifiziert werden kann. 

Die zugesagten Betriebsrenten sollten im Streitfall so finan-
ziert werden, dass die Gesellschafter zugunsten der Renten 
auf einen Teil ihrer Arbeitslöhne (Urlaubs- und Weihnachts-
geld) verzichten (Entgeltumwandlung). Die GmbH verpflich-
tete sich, den so aufzubauenden Kapitalstock mit 6 % pro 

Jahr zu verzinsen. Demgegenüber wurden die arbeitgeber-
finanzierten Pensionszusagen gesellschaftsfremder Arbeit-
nehmer nur mit 3 % pro Jahr verzinst. Das Finanzamt sah 
daher den Zinssatz, der den angestellten Gesellschaftern zu-
gebilligt worden war, als überhöht an. Es behandelte die 
von der GmbH für die künftigen Renten gebildeten Rückstel-
lungen als vGA, soweit die Verzinsung mehr als 3 % pro Jahr 
betragen hatte. 

Der BFH ist dieser Rechtsauffassung nicht gefolgt. Eine auf 
Entgeltumwandlung beruhende Pensionszusage, bei der 
der Kapitalstock vom Arbeitgeber mit einem den risikoar-
men Marktzins übersteigenden Satz zu verzinsen ist, wird 
zwar nicht mehr ausschließlich vom Arbeitnehmer finan-
ziert. Grundsätzlich sind aber auch auf diese Weise mischfi-
nanzierte Versorgungszusagen steuerlich anzuerkennen, 
wenn die Gesamtausstattung der Arbeitnehmer angemes-

sen ist. Zur Gesamtausstattung gehören neben den Renten-
anwartschaften insbesondere der monatliche Arbeitslohn 
sowie sonstige arbeitgeberseitige Zuwendungen (z.B. die 
Zurverfügungstellung eines Pkw für Privatfahrten). Da das 
Finanzgericht (FG) die Angemessenheit der Gesamtausstat-
tungen der Arbeitnehmer nicht ausreichend geprüft hatte, 
hat der BFH die Sache an das FG zurückverwiesen. 

 

 

Gesellschafter-Geschäftsführer 

Wenn arbeitnehmerfinanzierte  

Pensionszusagen anerkannt werden 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat die steuerliche Anerken-
nung arbeitnehmerfinanzierter Pensionszusagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

für angestellte GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer in ei-
nigen Punkten erleichtert. Wird eine solche Pension aus-
schließlich durch Umwandlung des für die Geschäftsführer-
tätigkeit vereinbarten Entgelts finanziert, soll die Zusage 
grundsätzlich steuerlich anzuerkennen sein. Das gilt auch, 
wenn sie ohne Einhaltung einer Probezeit und unmittelbar 
oder kurze Zeit nach Neugründung der Gesellschaft erteilt 
worden ist. Voraussetzung für diese Erleichterungen ist 
aber stets, dass für den Arbeitgeber kein signifikantes Risiko 
besteht, die künftigen Versorgungsansprüche des Ge-
schäftsführers mitfinanzieren zu müssen (z.B. aufgrund der 
Gewährung einer Garantieverzinsung, die über dem risiko-
armen Marktzins liegt). 

Die Klägerin ist eine Unternehmergesellschaft (Sonderform 
der GmbH), die ihrem alleinigen Gesellschafter und Ge-
schäftsführer, einem Arzt, eine Pensionszusage in Form ei-
ner Direktzusage erteilt hatte. Die Versorgungsbeiträge 
hatte ausschließlich der Arzt im Wege einer monatlichen 
Gehaltsumwandlung geleistet. Die Klägerin bildete hierfür 
gewinnmindernde Pensionsrückstellungen. Das Finanzamt 
erkannte diese jedoch nicht an und argumentierte, dass 
dem Arzt die Pensionszusage nach seinem 60. Geburtstag 
gewährt worden sei und er sie sich deshalb nicht habe er-
dienen können. Die Zuführungen zu den Pensionsrückstel-
lungen behandelte das Finanzamt als verdeckte Gewinn-

ausschüttungen (vGA). Das Finanzgericht (FG) gab der Klage 
statt. 

Der BFH hat das Urteil aufgehoben und die Sache an das FG 
zurückverwiesen. Eine vGA ist zwar für Versorgungszusa-
gen, die durch Umwandlung eines Teils des (angemessenen) 
Gehalts ausschließlich der Arbeitnehmer finanziert und das 
Unternehmen nicht mit Risiko- und Kostensteigerungen be-
lasten, grundsätzlich auszuschließen. Unter diesen Voraus-
setzungen kommt es auch nicht auf die Einhaltung einer 
Probezeit, den Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft 
oder die altersabhängige Erdienbarkeit der Pension an. Al-
lerdings reichten die bisherigen Feststellungen des FG im 
Streitfall unter mehreren Gesichtspunkten nicht für eine ab-
schließende Beurteilung des BFH aus. Unter anderem wird 
das FG zu prüfen haben, ob tatsächlich eine ausschließlich 
vom Arbeitnehmer finanzierte Zusage vorlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

4. ...für Arbeitgeber und Arbeitnehmer  

Verabschiedung 

Feier des Arbeitgebers löst keinen  

steuerpflichtigen Arbeitslohn aus 

 

Trägt der Arbeitgeber die Aufwendungen für einen 
Empfang anlässlich der Verabschiedung eines Arbeit-
nehmers in den Ruhestand, führt dies laut Bundesfi-
nanzhof (BFH) bei dem Ausscheidenden nicht zu steu-
erpflichtigem Arbeitslohn. Voraussetzung ist, dass es 
sich bei der Veranstaltung um ein Fest des Arbeitge-
bers handelt. 

Geklagt hatte ein Geldinstitut, das einen Empfang in seinen 
Geschäftsräumen veranstaltet hatte, um den scheidenden 
Vorstandsvorsitzenden zu verabschieden und gleichzeitig 
seinen Nachfolger vorzustellen. Die Personalabteilung hatte 
die Veranstaltung organisiert. Die Gästeliste war nach ge-
schäftsbezogenen Gesichtspunkten festgelegt worden. Un-
ter den 300 geladenen Gästen befanden sich Vorstandsmit-
glieder des Geldinstituts, der Verwaltungsrat, Angehörige 
des öffentlichen Lebens, Vertreter von Banken, Verbänden, 
Kammern und kulturellen Einrichtungen sowie Pressever-
treter. Zudem waren acht Familienangehörige des schei-
denden Vorstandsvorsitzenden eingeladen. Die Kosten des 
Empfangs trug das Geldinstitut. 

Das Finanzamt war der Ansicht, dass die gesamten Kosten 
des Empfangs dem ausgeschiedenen Vorstandsvorsitzen-
den als Arbeitslohn zuzurechnen seien. Es nahm das Geldin-
stitut daher für die hierauf entfallende Lohnsteuer in Haf-
tung. Das Finanzamt argumentierte, dass übliche Sachleis-
tungen des Arbeitgebers aus Anlass der Verabschiedung ei-
nes Arbeitnehmers steuerpflichtigen Arbeitslohn darstel-
len, wenn die Aufwendungen des Arbeitgebers 110 € pro 

Gast überschreiten. Das Finanzgericht (FG) sah dies jedoch 
anders: Es gab der Klage teilweise statt und nahm steuer-
pflichtigen Arbeitslohn nur an, soweit die Kosten der Feier 
auf den ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden selbst so-
wie seine Familienangehörigen entfielen. 

Der BFH hat die Revision des Finanzamts nun zurückgewie-
sen und die Entscheidung des FG im Wesentlichen bestätigt: 
Finanziert der Arbeitgeber eine Feierlichkeit, liegt nur dann 
Arbeitslohn vor, wenn es sich um eine private Feier des Ar-

beitnehmers handelt - nicht aber, wenn die Gäste anlässlich 
eines Fests des Arbeitgebers bewirtet werden. Ob es sich 
um ein Fest des Arbeitgebers oder ein solches des Arbeit-
nehmers handelt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls zu entscheiden. Dabei ist neben dem Anlass 
der Feierlichkeit auch von Bedeutung, wer als Gastgeber 
auftritt,  

 

 

 

 

 

 

 

 

wer die Gästeliste bestimmt, wer eingeladen ist, wo gefeiert 
wird und welchen Charakter das Fest hat. 

Im Urteilsfall hatte die Verabschiedung ganz überwiegend 
beruflichen Charakter gehabt - sie stellte den letzten Akt im 
aktiven Dienst des Arbeitnehmers dar. Mit  
der Verabschiedung ging zudem die Amtseinführung des 
Nachfolgers einher. Das Geldinstitut selbst war als Gastge-
ber des Empfangs aufgetreten und hatte die Gästeliste be-
stimmt. Der Empfang fand zudem in den Räumlichkeiten 
des Instituts statt. 

 

 

 

 

5. ... für Hausbesitzer 

Mietobjekte 

Wann Instandsetzungs- oder  
Modernisierungskosten absetzbar sind 

Wer Mietobjekte modernisiert, kann Erhaltungsaufwen-
dungen sofort als Werbungskosten abziehen. Gehört der 
Aufwand dagegen  

• zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Im-
mobilie oder 

• (wegen einer überschrittenen 15-%-Grenze innerhalb 
der ersten drei Jahre nach der Anschaffung) zu den an-
schaffungsnahen Herstellungskosten, 

ist er nur über die Gebäudeabschreibung abziehbar - bei 
Wohngebäuden häufig nur mit 2 % oder 3 % pro Jahr (bei 
linearer Abschreibung). 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat die Regelungen zu 
dieser wichtigen Thematik umfassend überarbeitet. Damit 
geht zwar keine materiell-rechtliche Neuausrichtung ein-
her, das BMF sorgt mit einer neuen Systematisierung und 
Präzisierung aber für eine genauere Abgrenzung der Kos-

tenarten und somit für mehr Rechtssicherheit. Detailtiefer 
ist die neue Verwaltungsanweisung jetzt vor allem hinsicht-
lich der Standardhebung von Gebäuden und der anschaf 

 

Hinweis: Der BFH hat außerdem klargestellt, dass 

auch die auf den Vorstandsvorsitzenden selbst und 

seine Familienangehörigen entfallenden Kosten kein 

Arbeitslohn sind, weil die Teilnahme von Familienan-

gehörigen gesellschaftsüblich ist. Das Urteil zeigt, dass 

Unternehmen die Kosten für die Verabschiedung ihrer 

scheidenden Mitarbeiter ohne lohnsteuerliche Nach-

teile übernehmen können, solange die Veranstaltung 

als betriebliche Feierlichkeit ausgestaltet ist. 

 



  

ALLGEMEINER HINWEIS:  

Diese Informationen können eine individuelle Bera-
tung nicht ersetzen. Wir bitten Sie daher, uns recht-
zeitig zu kontaktieren, damit wir gemeinsam klären 
können, wo und wie Sie betroffen sind. 

 

 

 

 

 

 

fungsnahen Herstellungskosten. Berücksichtigt wurden ne-
ben der zwischenzeitlich ergangenen Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs auch die Entwicklungen bei modernen 
Baustandards (Stichwort: Smarthome). 
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Hinweis: Das neue BMF-Schreiben bietet einen wich-ti-

gen Werkzeugkoffer, um anfallende Kos-ten steuerlich 

einzuordnen. Wer die Regeln kennt, kann steuerliche 

Fallstricke umgehen. Aufgrund der Regelung zu an-

schaffungsna-hen Herstellungskosten kann es steuer-

lich günstig sein, größere Renovierungs- und Moderni-

sierungsmaßnahmen erst nach Ab-lauf der Dreijahres-

frist (nach Anschaffung einer Immobilie) durchzuführen 

und direkt nach dem Kauf zunächst nur die notwen-

digsten Sanierungen vorzunehmen. Durch den soforti-

gen Kostenabzug als Erhaltungs-aufwand wird häufig 

eine hohe Steuerer-sparnis erreicht, die wiederum In-

vestitions-spielräume schafft. Das neue BMF-Schreiben 

gilt in allen offenen Fällen. 

Bevor Sie anstehende Baumaßnahmen um-setzen las-

sen, sollten Sie unbedingt steuer-fachkundigen Rat ein-

holen. 

 

http://www.ddp-gruppe.de/
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